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Grundlagen 1 Gestützt auf Art. 19 Abs. 2 lit. b) und Art. 21 Abs. 2 der Zweck-
verbandsstatuten «Zivilschutzregion Lägern-Egg» vom 
1. Januar 2019 erlässt das Kommando das vorliegende Dienstreg-
lement. 

 2 Das Dienstreglement ist eine dienstliche Anordnung gemäss 
Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz 
( BZG Art. 26), der Verordnung über den Zivilschutz (ZSV) sowie 
der Kantonalen Zivilschutzverordnung (KZV) und somit verpflich-
tend für alle Angehörige des Zivilschutzes (AdZS).   
 

Sold, Verpflegung,  
Transport 1 AdZS haben Anspruch auf Sold und unentgeltliche Verpfle-

gung. Sie haben ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen 
Transport mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für das Einrü-
cken und die Entlassung sowie auf unentgeltliche Unterkunft, 
sofern sie nicht zu Hause übernachten können (BZG Art. 
22). 

 2 Die Verpflegung ist eine einfach, der Situation angepasste 
Verpflegung zu Lasten des Anlasses. Notwendige Spezialme-
nüs sind mindestens 10 Arbeitstage vor Anlass bei der Zivil-
schutzstelle zu melden. 

 3 Gegen vorweisen des Billettes am ersten Diensttag werden 
die Reisespesen vom Wohn- Dienst- Wohnort in 2. Klasse zu-
rückerstattet. 

 
Erwerbsausfall  AdZS haben Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung 

nach den Bestimmungen des Erwerbsersatzgesetzes (BZG 
Art. 23). 

 
Wehrpflichtersatz AdZS werden bei der Berechnung der Wehrpflichtersatzab-

gabe alle Ausbildungsdienste und Einsätze angerechnet, die 
besoldet sind und für den Anspruch auf Erwerbsausfallent-
schädigung besteht (BZG Art. 24). 

  
Versicherung AdZS sind gemäss Bundesgesetz über die Militärversiche-

rung (MVG) während der Dienstzeit g e g e n  K r a n k h e i t  
u n d  U n f a l l  versichert (BZG Art. 25). 

 
Pflichten 1 Die AdZS haben den dienstlichen Anordnungen Folge zu 

leisten (BZG Art. 26). 
 2 AdZS können verpflichtet werden, Kaderfunktionen zu 

übernehmen und die damit verbundenen Dienstleistungen 
zu erfüllen. 
3 Bei einem Aufgebot haben die AdZS gemäss den Anord-
nungen der aufbietenden Stelle einzurücken (ZSV, Art. 7). 
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Dienstleistung 1 Die AdZS können für Einsätze bei Katastrophen und Notlagen 
(BZG Art. 27) sowie zugunsten der Gemeinschaft (BZG Art. 
27a) aufgeboten werden. 

 2 Für Kaderkurse kann der Kanton die AdZS für 5 – 12 Tage 
aufbieten. (BZG Art. 34) 
3 Für Wiederholungskurse (BZG Art. 36) können die AdZS jähr-
lich zu 2 – 7 Tage aufgeboten werden; Kader oder Spezialisten 
zu maximal 12 weiteren Tagen. 

 
Dienstanzeige 1 Jeder AdZS erhält im November des Vorjahres eine verbindli-

che Dienstanzeige (KZV Art. 11 Abs. 3) im Doppel.  
 2 Das Doppel ist innert 10 Tagen, vom Arbeitgeber visiert, zu-

rück zu senden. Ohne dies wird keine Dispensation bewilligt. 
 3 AdZS, die bis am 15. Dezember keine Dienstanzeige erhalten 

haben, müssen sich bei der zuständigen Zivilschutzstelle mel-
den. (KZV Art. 11 Abs. 4) 

 
Aufgebot 1 Jeder AdZS erhält 6 – 8 Wochen vor Dienstbeginn ein persön-

liches Aufgebot mit allen nötigen Angaben zum bevorstehen-
den Dienst. (KZV Art. 7 Abs. 1) 

 2 Wer 3 Wochen vor Dienstbeginn kein Aufgebot erhalten hat, 
muss sich bei der Zivilschutzstelle melden. (KZV Art. 7 Abs. 2) 

 
Einrückungspflicht Bei einem geplanten Aufgebot sowie bei einem Einsatz haben 

die AdZS gemäss Anordnungen der aufbietenden Stellen ein-
zurücken. (ZSZ Art. 7) 

 
Erkrankung vor Einrücken 1 Wer reisefähig ist muss einrücken. 
 2 Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht einrücken kann, hat 

der aufbietende Stelle unverzüglich zu orientieren und sofort 
ein ärztliches Zeugnis zuzustellen. (ZSZ Art. 8) 

  
Urlaub/Dispensation 1 Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Urlaub (BZG Art. 

10). In dringenden Fällen hat der Dienstpflichtige persönlich, 
spätestens 10 Arbeitstage vor dem Dienstanlass, ein schriftli-
ches Gesuch an die Zivilschutzstelle zu richten. Beilagen in je-
dem Fall: Bestätigung Arbeitgeber, Schule oder des Arztes, etc. 
(ZSZ Art. 6a) 

 2 Die Zivilschutzstelle entscheidet über das Gesuch. 
 3 Solange das Gesuch um Dienstverschiebung nicht bewilligt 

ist, besteht die Einrückungspflicht weiter. Wer unentschuldigt 
dem Aufgebot keine Folge leistet, kann mit Haft oder Busse be-
straft werden (BZG Art. 68).   

 
Bekleidung 1 Jeder AdZS erhält eine persönliche Ausrüstung. (AZV Art. 15) 
 2 Der AdZS rückt mit den im Aufgebot verlangten Schuhen ein. 
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 3 Für die Vollständigkeit und Einsatzbereitschaft ist der AdZS 
verantwortlich und haftet persönlich für Verlust oder mutwillige 
Beschädigung. 

 4 Persönliches Material kann im Zeughaus mit vorzeigen des 
Dienstbüchlein und einer Bestätigung der Zivilschutzstelle um-
getauscht oder bei Verlust auf eigene Kosten ersetzt werden. 

      
Verhalten im Dienst 1 Im Kontakt mit Auftraggeber, Vorgesetzten und der Öffentlich-

keit sind die AdZS stets höflich und bewahren Ruhe. 
 2 Die Zivilschutzbekleidung ist Ausdruck der Zugehörigkeit 

zum Zivilschutz und ist bei immer korrekt zu tragen. 
 3 AdZS geben keine Auskünfte gegenüber Medien. 
  4 Jeder AdZS verpflichtet sich bei Arbeitsbeginn nüchtern zu 

sein. Der Konsum von Alkohol und Drogen sind im Dienst 
strikte verboten und werden bei Missbrauch angezeigt. 

 5 Alle Sicherheitsvorschriften sind stets einzuhalten. 
 6 Das Besuchen von Gaststätten ist während des Dienstes 

ohne besondere Erlaubnis untersagt. 
 7 Das Rauchen ist nur bei Dienstunterbrüchen und an den dafür 

vorgesehenen Plätzen erlaubt. 
 8 Das Natel ist während des Dienstes auf lautlos zu schalten. 
 9 Das Fotografieren und Filmen ist nur für den Internen Ge-

brauch erlaubt, ansonsten verboten.  
 10 Das Benützung privater Fahrzeuge ist nur für das Einrü-

cken/Entlassen erlaubt. Während der Dienstzeit dürfen keine 
privaten Fahrzeuge geführt werden. Ausnahmen sind durch das 
Kommando zu bewilligen. 

 11 Dienstfahrzeuge dürfen nur für die Ausübung der erhaltenen 
Aufträge und von den bestimmten Fahrern benutzt werden. All-
fällige Bussen wegen Verstössen gegen die Verkehrsregeln, 
Fehlverhalten oder Schäden sind sofort dem Kommando zu 
melden und durch den Fahrer zu begleichen. 

  
Strafbestimmungen Bei Widerhandlungen gegen das Gesetz (BZG Art. 68) sowie bei 

der Wiederhandlungen gegen Ausführungserlasse (BZG Art. 69) 
kann es zu Sanktionen oder einem Verfahren führen. (mündliche 
und schriftliche Verwarnung, Antrag auf Verzeigung) 

 
Inkrafttreten Dieses Dienstreglement tritt auf den 1. Januar 2020 in Kraft und 

ersetzt alle bisherigen diesbezüglichen Reglemente und Doku-
mente. 

 
Namens des Kommandos «Zivilschutzregion Lägern-Egg» 

 
 
 
 
    Patrick Reifler    Reto Ferri 
    Kommandant    Leiter Zivilschutzstelle 


